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Flächennutzungsplan der Gemeinde Nordstemmen, 

1. Berichtigung    (Ortschaft Nordstemmen)

Erläuterung

Die Gemeinde Nordstemmen hat im Bereich der Bebauungspläne Nr. 0118 "Hauptstraße-Mitte II" und

Nr. 0103 A "Schratfeld" in einem zusammengefassten Planwerk Änderungen (1. Änderung bzw. 7. Än-

derung) aufgestellt.

Bebauungspläne und ihre Änderungen müssen sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bauges-

setzbuches (BauGB) aus dem Flächennutzungsplan ableiten. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde

Nordstemmen stellt derzeit im Bereich des Plangebietes "Gewerbegebiet" (GE) dar. Für die Umsetzung

der Planungsabsichten ist die Darstellung eines "Sondergebietes Einzelhandelszentrum" (SO) für das

Nahversorgungszentrum und die Darstellung eines "Wohngebietes" für das Wohnen erforderlich.

Die Änderungen der Bebauungspläne Nr. 0118 und 0103 A werden im beschleunigten Verfahren nach

§ 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) durchgeführt. Innerhalb des § 13 a Abs. 2, Ziffer 2 BauGB wird

bestimmt, "dass ein Bebauungsplan (bzw. seine Änderung), der von den Darstellungen des Flächennut-

zungsplans abweicht, auch aufgestellt werden kann, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder er-

gänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt wer-

den; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen."

Für eine heutige gewerbliche Neuansiedlung bietet der Bereich des Plangebietes aufgrund des Konflikt-

potentials der Lage keine zukunftsfähigen Entwicklungsmöglichkeiten. Aktuelle Anforderungen an Ge-

werbeflächen können hier ebenso wenig erfüllt werden, wie Ansprüche der benachbarten, empfindliche-

ren Wohnbebauung (z.B. Ruhebedürfnis) gegenüber der gewerblichen Nutzung. Die Gemeinde ist be-

strebt, gewerbliche Nutzungen in Gewerbegebiete außerhalb der Innenlage von Ortschaften anzusiedeln.

Die Betriebsaufgabe bietet damit der Gemeinde die Möglichkeit, den Bereich städtebaulich neu zu ord-

nen.

Durch die beabsichtigten Planungen werden Einkaufsmöglichkeiten in Zuordnung zum Geschäftsbereich

der "Hauptstraße" ergänzt. Die Größenordnung der geplanten Einkaufsmärkte entspricht den allgemei-

nen Zielsetzungen der Regionalplanung für den zentralen Geschäftsbereich an der Hauptstraße in

Nordstemmen; es stellt eine Ergänzung des örtlichen Angebots dar. 

Die geplanten Wohnbauflächen werden im Anschluss an die östlich liegenden Wohngebiete eingerichtet.

Dadurch werden Flächen der gewerblichen Nutzung entzogen und eine Verbesserung unter Emissionsas-

pekten in der Innenlage von Nordstemmen erreicht. Durch das geplante Entwicklungskonzept wird dem-

nach eine geordnete städtebauliche Entwicklung verfolgt. 

Die Gemeinde kann deshalb, wie im § 13 a BauGB ausgeführt, die Darstellungen des Flächennutzungs-

plans den Festsetzungen des Bebauungsplans anpassen. Der Bereich wird in den Bebauungsplänen als

"Sondergebiet Einzelhandelszentrum" und "Allgemeines Wohngebiet" ausgewiesen. Der Flächennut-
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zungsplan wird entsprechend berichtigt, es erfolgt eine Darstellung als "Sondergebiet Einzelhandelszen-

trum" (SO) und "Wohngebiet" (W).  Das Verfahren hierzu wurde begleitend zum Änderungsverfahren der

Bebauungspläne durchgeführt. 

Es handelt sich um die 1. Berichtigung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Nordstemmen.

Die 1. Berichtigung ist zusammen mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 0118 "Hauptstraße-

Mitte II" sowie der 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. 0103 A "Schratfeld" vom Gemeinderat in sei-

ner Sitzung am 05.07.2011 beschlossen worden. Der Beschluss wurde zusammen mit dem Satzungs-

beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 0118  sowie der 7. Änderung des Bebauungsplans

Nr. 0103 A im Amtsblatt Nr. 29 für den Landkreis Hildesheim vom 20.07.2011  veröffentlicht.

Nordstemmen, den 20.07.2011

                         Gemeinde  Nordstemmen

                          Der Bürgermeister

                             I.V. (Kollay)
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Bereich, der im Wege der
Berichtigung an die Fest-
setzungen der Bebauungs-
plan-Änderungen ange-
passt wird. 

Anlage:  Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der 
             Gemeinde Nordstemmen

NORDSTEMMEN

MAHLERTEN


